
Dolmetscherbestellung 
 
Liebe Mitglieder, 
wir haben mehrfach erfahren, dass die Krankenkassen an Hörgeschädigte Briefe schreiben und sie  auffordern,  
vor jedem Arztbesuch einen schriftlichen Antrag zu stellen. 
 
Das müsst Ihr nicht tun!!! 
 
Der Landesverband wird Euch helfen, wenn Ihr einen solchen Brief bekommt. 
Es wird auch keine Strafen oder Selbstzahlung geben. 
 
Jeder Hörgeschädigte hat das Recht auf einen Gebärdensprachdolmetscher!!! 
 


